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4. Nachtrag 
 

zur Satzung des Amtes Oeversee 
über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 
 
 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO), der Landesver-
ordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richt-
linien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der 
Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) wird nach Beschlussfassung des 
Amtsausschusses vom 27.09.2011 folgender 4. Nachtrag zur Entschädigungs-
satzung des Amtes Oeversee erlassen: 

 
 

I. 
 

Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt: 
 
 

§ 4 
Leiter/in und Vorstandsmitglieder der Amtsvolkshochschule 

 
(1)  Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Leiterin oder der Leiter der VHS erhalten 

für die durch ihre Tätigkeit entstandenen Auslagen Ersatz. Die Leiterin oder der 
Leiter der Amtsvolkshochschule erhält eine Aufwandsentschädigung als 
monatliche Pauschale in Höhe von 300 €. 

 
(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes erhalten 

Sitzungsgeld nach den festgelegten Sätzen gem. § 3 Absatz 1, sofern sie keine 
Aufwandsentschädigung gem. Absatz 1 erhalten. 

 
 
Die bisherigen §§ 4 bis 7 erhalten die Nummern 5 bis 8. 
 
 

II. 
 

Diese 4. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.08.2011 in Kraft. 
 
 
 
Tarp, den 29.09.2011 
 
 
AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher   
 
 
gez. 
Herbert Jensen 


